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Ausgangspunkt der Hilfeplanung sind die Ziele der Person mit Behinderung:

Alle Ziele im IHP (Leitziele und Handlungsziele) können sich auf eine Veränderung der 
Situation beziehen (Änderungsziel), müssen es aber nicht. Soll die aktuelle Lebenssituation 
genauso weitergeführt werden, gilt dies als gleichwertiges Ziel (Erhaltungsziel). Änderungs-
und Erhaltungsziele können auch kombiniert werden.

Ziele sind aus Sicht der Person verfasst. Dies steigert auch die Motivation und Bereitschaft 
zur Mitarbeit.

• Der IHP bringt die Erkenntnisse aus den Zielen in einen übergeordneten Zusammenhang 
und ergänzt sie durch eine systematische Beachtung der Umweltfaktoren.

• Dies fördert die Selbstbestimmung der Betroffenen
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Eine häufige Frage ist, ob Diagnosen im IHP angegeben werden müssen. Entsprechend dem 
Grundsatz müssen Diagnosen dann angegeben werden, wenn sich daraus ein 
Unterstützungsbedarf ableitet.

Beispiel Epilepsie: 
- Ist eine Person mit oder ohne Medikamente gut eingestellt, hat nur selten und leichte 

Anfallsgeschehen und benötigt allgemein keine Unterstützung im Umgang mit der 
Krankheit, ist diese Angabe auch im IHP nicht erforderlich.

- Kommt es regelmässig zu Anfällen, bei denen die Person Unterstützung braucht oder hat 
sie z.B. Gesprächsbedarf, um Handlungsweisen für den Umgang mit der Krankheit zu 
entwickeln, dann ist zu den benötigten Unterstützungsleistungen auch die Diagnose 
anzugeben, damit diese nachvollziehbar sind.
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Es wird unterschieden zwischen Leit- und Handlungszielen

Aus der angestrebten Wohn- und Lebensform ergeben sich die Leitziele.
Die Leitziele der PmB sind gleichzeitig die Leitziele der Hilfeplanung.

Bei der Planung werden die Leitziele auf Basis der Situationsanalyse im Gesprächsleitfaden 
konkretisiert und im gemeinsamen Dialog in konkrete Handlungsziele übersetzt.
Die Handlungsziele dienen somit auf konkreter Ebene dem Übergeordneten Erreichen der 
Leitziele der Person. 
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Das übergeordnete Ziel des IHP ist, gemeinsam herauszufinden:
- wie die Person möglichst kompetent und möglichst gesund an möglichst normalisierten 

Lebensbereichen teilhaben kann und
- welche Unterstützungsleistungen sie in welchem Umfang dafür benötigt
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Wichtig: Die Vertrauensperson, welche beim Ausfüllen unterstützt, sollte - wenn immer 
möglich - nicht gleichzeitig die fachliche Sicht übernehmen. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn der Bogen stellvertretend für die Person mit Behinderung ausgefüllt wird. Eine
gewisse Unabhängigkeit zwischen der Sicht der Person und der fachlichen Sicht erhöhen die 
Qualität des IHP, indem ein zusätzlicher Blickwinkel einfliessen kann.
Auch unter dieser Überlegung kann ein Einbezug der INBES-Stellen im Prozess hilfreich sein.
Falls die Person mit Behinderung bei Rückfragen direkt von der FAS angesprochen werden 
möchte, ergänzen Sie bitte die Kontaktangaben der Person manuell.
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Die Leitziele sind aus der Perspektive der Person mit Behinderung formuliert: Es sind die 
Leitziele der leistungsberechtigten Personen und gleichzeitig die Leitziele der Hilfeplanung, 
siebe Folie 4. 
Daher ist eine auch fachliche Kommentierung oder Bewertung dieser Ziele unerwünscht.
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Das Leitziel zum Wohnen in diesem IHP ist bereits nahe an der Realität - die Person ist kurz 
vorher in eine eigene Wohnung gezogen. Aber auch Leitzeile, die auf den ersten Blick
unrealistisch scheinen, beinhalten meist einen relevanten Kern, in dessen Richtung durchaus 
gearbeitet werden kann.

Beispiel:
Wenn eine Person bei den Leitzielen angibt «Ich möchte auf einer einsamen Insel in der 
Karibik leben», ist das als absoluter Wunsch zunächst unrealistisch. Es können sich darin 
aber verschiedene Wünsche/Ziele verbergen, die im Alltag relevant sind:
- Einsame Insel: Ziel einer eigenen Wohnung statt eines Gruppensettings? Wunsch nach 

mehr Ruhe? Ziel, ggf. vorhandene Konflikte zu lösen? Ziel, mehr räumliche Distanz zu 
schaffen z.B. zwischen Wohn- und Arbeitsort oder zu einem schädlichen Milieu? Etc.

- Karibik: Wunsch nach mehr physischer Wärme (kann auf ein gesundheitliches Thema 
hindeuten oder ganz banal ein Problem mit der Heizung)? Wunsch nach Sonne bezogen 
auf die Stimmung/die Sozialkontakte? Wunsch nach Ferien/Erholung? Etc.

Was hinter den Leitzielen stecken könnte, gilt es in der Analyse gemeinsam herauszufinden.
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Hinweis zum Umgang, wenn Klient/innen im Gesprächsleitfaden nicht einverstanden sind 
mit der fachlichen Sicht:
Zunächst soll im Dialog versucht werden, die Differenzen zu klären. Ist dies nicht möglich, 
kann im IHP bei der fachlichen Sicht festgehalten werden, dass es ein Problem gibt (Person 
ist mit der fachlichen Sicht nicht einverstanden; Person möchte nicht, dass in dem Punkt 
eine fachliche Sicht ergänzt wird etc.). Die FAS wird das dann in der Abklärung 
berücksichtigen.
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Die Folien 11-21 sollen ein umfassendes Bild des Beispielfalles ermöglichen. 
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Bei der fachlichen Sicht sollen Fakten und Sachverhalte dargelegt werden, Bewertungen sind 
nicht erwünscht. Es soll nur ergänzt werden, was nicht schon von der Person mit 
Behinderung festgehalten worden ist und was relevant für ihre Lebenssituation ist. Hier ist 
z.B. die Diagnose der Hirnverletzung relevant.

12



Die Folien 11-21 sollen ein umfassendes Bild des Beispielfalles ermöglichen.

13



Die Folien 11-21 sollen ein umfassendes Bild des Beispielfalles ermöglichen.

14



Die Folien 11-21 sollen ein umfassendes Bild des Beispielfalles ermöglichen.

15



Die Folien 11-21 sollen ein umfassendes Bild des Beispielfalles ermöglichen.

16



Die Folien 11-21 sollen ein umfassendes Bild des Beispielfalles ermöglichen.

17



Die Folien 11-21 sollen ein umfassendes Bild des Beispielfalles ermöglichen.

18



Die Folien 11-21 sollen ein umfassendes Bild des Beispielfalles ermöglichen.

19



Die Folien 11-21 sollen ein umfassendes Bild des Beispielfalles ermöglichen.

20



Die Folien 11-21 sollen ein umfassendes Bild des Beispielfalles ermöglichen. 

21



Hinweise zum Datenschutz:
- Es dürfen keine personenbezogenen Daten unverschlüsselt via Email versendet werden.
- Beispiele, wie eine Einsicht Seitens FAS dennoch möglich ist:

- Abklärung vor Ort in der Institution
- Virtuelles Treffen mit Teilen des Bildschirm-Inhaltes
- Digitaler Versand von Unterlagen verschlüsselt
- Versand von Dokumentationskopien per Post
- Etc.

22



In der Zielüberprüfung gibt es keine Unterscheidung zwischen der Perspektive der PmB und 
der fachlichen Sicht, da die Ziele gemeinsam überprüft werden: Welche Ziele sollen 
beibehalten oder neu definiert werden? Welche Massnahmen sind dafür nötig? An welchen 
Zielen soll nicht mehr gearbeitet werden? Etc.
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Im nächsten Schritt sind Massnahmen zu definieren, mit welchen die Handlungsziele 
erreicht werden sollen. Massnahmen sind konkrete Tätigkeiten und Verrichtungen.
Wenn bereits eine Vorstellung darüber besteht, wer diese Massnahmen erbringen kann, ist 
dies ebenfalls in der Planung festzuhalten, ansonsten wird diese Spalte frei gelassen. 
Massnahmen können z.B. von Institutionen, einer Fachperson der ambulanten 
Wohnbegleitung oder Privatpersonen erbracht werden
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Ziele im IHP können sowohl angestrebte Veränderungen (Änderungsziele) als auch die 
Erhaltung (Erhaltungsziele) der Lebenssituation bzw. der vorhandenen Kompetenzen 
betreffen. 
Änderungsziele und Erhaltungsziele sind gleichwertig. Sie können auch kombiniert werden.
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Wichtig: Bei der Berechnung geht es nicht darum, dass bei der Laufzeit von 3 Jahren nur 10 
Minuten pro Woche an dem Ziel gearbeitet wird. Sondern es wird eine Stunde pro Woche an 
dem Ziel gearbeitet, aber eben nur während eines halben Jahres. 

31



Assistenz- und Bereitschaftsleistungen werden mit einem Faktor (siehe §28 BHV) an die 
Leistung angerechnet. Zusammen werden alle benötigten Leistungen daher in «gewichteten 
Fachleistungsstunden» angegeben.

Im IHP werden die individuell benötigten Leistungen erfasst. Leistungen, welche im IHP nicht 
als individuelle Betreuungsleitungen angegeben werden können (z.B. Grundleistungen), 
werden aber über den Tarif ebenfalls abgegolten. Im Tarif sind sowohl über die Betreuungs-
als auch über die Objektkostenpauschale Anteile für z.B. Dokumentation, Telefonate, 
Aufnahmeverfahren, aber auch Arbeitsorganisation, Dienstplanung, Sitzungen, 
Mitarbeiterführung, Verwaltungskosten, Infrastruktur usw. mit eingerechnet. Zusätzlich wird 
pro Institution eine Wegpauschale vergütet.
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Die umfassende Angabe des Bedarfs ist wichtig, 

- Damit sich die FAS ein umfassendes Bild machen kann (unterstützt die Plausibilisierung)

- Damit bei einem Folge-IHP nachvollziehbar ist, wenn z.B. Leistungen, die bisher von 
Angehörigen erbracht wurden, neu z.B. von der Wohnbegleitung übernommen werden 
müssen.
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Der Abklärungsbericht wird zusammen mit der Bedarfsstufenzuweisung an die Person und in 
Kopie an die involvierte Institution versendet.
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Der Abklärungsbericht geht zusammen mit der Bedarfsstufenzuweisung an die PmB und in 
Kopie an die involvierte Institution. 
Der Bericht enthält die beantragten und gesprochenen Leistungen. Bei Abweichungen 
werden diese von der FAS begründet.
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Hinweise:

- Leserlich: Der IHP darf handschriftlich ausgefüllt werden, muss aber leserlich sein. 

- Verständlich:  Das Deutsch muss nicht perfekt sein und es dürfen Stichworte verwendet 
werden, es muss aber inhaltlich für eine aussenstehende Person klar sein, was gemeint 
ist.

- Vollständig: Siehe Vollständigkeitskriterien FAS auf Folie 38
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 Siehe Flyer
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